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RS OGH 1987/6/16 4Ob555/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

ABGB §1017

GmbHG §5 Abs2

GmbHG §18 Abs2

Rechtssatz

Ist dem Skripturakt nicht eindeutig zu entnehmen, für welches Unternehmen der Handelnde auftritt, so kann erst die

Kenntnis der Rechtsform implizieren, daß eine juristische Person (hier: Gesellschaft mit beschränkter Haftung) und

nicht ein einzelkaufmännisches oder in Form einer Personenhandelsgesellschaft geführtes Unternehmen (hier:

Kommanditgesellschaft) verpflichtet werden soll.
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